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B. Generelle Gemeinsamkeiten zwischen Beihilfen- und Vergaberecht 

I. Investitionsverhalten der öffentlichen Hand 

Die erste bezeichnende Gemeinsamkeit zwischen Beihilfen- und Vergaberecht ist, daß bei-
de Normenkomplexe einen Leistungstransfer zwischen der öffentlichen Hand einerseits und 
privaten Wirtschaftsteilnehmern andererseits zum Gegenstand haben. Charakteristikum beider 
Rechtsgebiete ist, daß aus staatlichen Mitteln finanzielle Leistungen an Marktteilnehmer einer 
bestimmten Sparte und Kategorie fließen. Beihilfen- und Vergaberecht regeln das Ausgabe- 
und Investitionsverhalten der Mitgliedstaaten. Sie unterscheiden sich darin, daß bei einer 
staatlichen Beihilfe des Empfängerunternehmen der staatlichen Leistung keine wie auch im-
mer geartete Gegenleistung erbringt, während es für das Recht der Vergabe öffentlicher Auf-
träge gerade Voraussetzung ist, daß das Bieterunternehmen eine äquivalente Gegenleistung 
erbringt1275. Das Beihilfenrecht kontrolliert die öffentliche Hand ihrer Rolle als Gläubigerin 
und Investorin, die Vergaberichtlinien in ihrer Eigenschaft als Käuferin. Beiden Rechtsgebie-
ten liegt damit die – um mit den Worten der Kommission zu sprechen – zentrale Frage von 
europäischer Tragweite1276 zugrunde, welche Rolle den staatlichen Stellen in einer modernen 
Marktwirtschaft zukommt1277.  

II. Definitionsmacht der Mitgliedstaaten 

In beiden Fällen ist allgemein anerkannt, daß die Mitgliedstaaten einen weiten Beurtei-
lungsspielraum bei der Definition des Leistungsgegenstandes haben. Im Beihilfenrecht kön-
nen die Mitgliedstaaten und ihre Untergliederungen die Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse festlegen und das Anforderungsprofil für die geforderten Eigenschaften formulie-
ren1278. Auch im Vergaberecht können die öffentlichen Auftraggeber autonom Art und Um-
fang des Leistungsgegenstands wählen1279. Das Vergaberecht läßt den öffentlichen Auftrag-
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